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Änderungsantrag     HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags: Förderprogramm Distr@l – Förderung von Projekten mit Bezug zur Corona-Pandemie 
 Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan 02 Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel   02 06  Allgemeine Bewilligungen 
Buchungskreis:  2195 

 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan   7 
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan  Digitale Innovations- und Technologieförderung 
 

  

 
 

Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 10.764,7 0,0 10.764,7 
 Eigene Erlöse  0,0  
 Produktabgeltung 10.764,7 0,0 10.764,7 

 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Die Leistungen  
 

 GZSG3/Förderung und Finanzierung von digitalen Innovationsprojekten, digitaler Technologien und digitaler 
 Anwendungen  

 GZSG3/Förderung und Finanzierung der Errichtung, des Aufbaus und der Umsetzung von Forschungseinrichtun-
gen und Kompetenzzentren sowie des Wissens- und Technologietransfers  

 GZSG3/Förderung und Finanzierung vorbereitender und begleitender Maßnahmen für digitale Innovations- 
 und Technologieprojekte sowie Unterstützung von Start-ups 
 
entfallen. Die Abbildung der rechtlichen Verpflichtungen erfolgt im Rahmen der bestehenden Leistungsstruktur.  
  

Drucksache 20/7072  

 

 
 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 
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Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
234 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen 6.532.300 - 6.532.300 0 

 
685 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche 

Einrichtungen 
10.504.000 - 1.483.500 9.020.500 

686 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im 
Inland 

13.028.600 - 3.288.800 9.739.800 

 
Kameraler Haushaltsabschluss: 

  
Beträge in EUR 

 
 Hauptgruppe von um auf 

 HG 2 6.532.300 - 6.532.300 0 

 HG 6 25.492.600 - 4.772.300 20.720.300 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -72.741.500 - 1.760.000 -74.501.500 

 
 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags:  
 
Bei den aus dem Förderprogramm Distr@l geförderten Projekten mit Bezug zur Corona-Pandemie bestehen durch erlassene 
Zuwendungsbescheide rechtliche Bindungen, die im Jahr 2022 zu Zahlungen an die Zuwendungsempfänger verpflichten. 
Mit Auflösung des GZSG-Sondervermögens sind diese Verpflichtungen im Kernhaushalt zu veranschlagen. 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


